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Iührt ein Auftragnehm€r Bau-
leistung€n ftir einen Auftragg€ber
düch, so kdr er nach S 648a BGB
die St€ ung eine Sicherheit fijr seine
Vorleistungen verlangen. Heufig
v€rsuchen sich Auftraggeb€r di€s€r
Pfli€ht zu entziehen.
Da in S 648a Abs 7
BGB jedoch vernerk
ist, dass das R€cht zur
rorderurg der sicher'
heit weder ausgeschlos-
sen noch €ing€schränkt
werden darf, steht der
Äuftraggeber hierbei
zum*t auf verlore-

Das Oberlandesg€-
dcht Koblenz (urteil
v o m 1 4 . 0 7 . 2 0 0 5 - 5 U
267/0s) hatte einen lall zu ent-
scheiden, ir dem ein Auftraggeber
als Sicherheit nach S 548a BGB
€ine nur befristete Eürgschaft
übergeben hatt€. Nachdem der
Auftraggeber Dicht zahlen wollte,
wandte der Auftragn€hrner si€h vor
Ablauf der BefristuDg an den Bür-
gen und wies darauf hin, dass er

die Sicherheit in Arspruch nehmen
werde. Sodann verklagte der Auf
trasnehrner zunächst den Äuftng-
geber, um dort ein vollstreckbares
Urteil zu e.leichen. Dieses wi€de-
ruln ist Voraussetzung für di€

Zeitpunkt der Änzeige ber€its voll-
ständig durchsetzbar sei. Dies war
zum Zeitpunkt der ersten Anzeige
an d€n Bürgen jedoch gerade nicht
der Fall. Es fehlte ein Än€rke'ntnis
des Auftraggebers oder ein ertspre-
chend€s vollstreckbares U.teil.

Die Anßig€ ist damit ins Leere
gegangen- D€r Auftrasn€hner
konrte den Bürgen wegen Zeitab
laufs nicht (neh, in Arspruch

canPo*aii!'!.
S 648a BGB gibt Ihnen Aspruch auf ein€ ünbeFistete Sicherheit.

Kontroli€ren Sie deshalb goau, ob Ihnen der Auftraggeb€r weDtuell eine
nü be&istete Sicherheit stellt. solt€ dies sesch€hen, können Sie diese
zurückweisen md auf der Übergabe einer unbdlisteten Sicherheit
bertehen.

Fazit
Stellt der Auftragg€ber aufv€rlan-

sen des Auftragnehms nach S 648a
BGB nur €ine beftistete Bijrgschaft,
'nüssen vor lristablauf s?imdiche
Vo.aussetzungen d€s Änspruchs
gegen den Bijrgo vorliegen. WeiteF
hin ist der Bürge innerhalb der lrist
zur %Hug aufiuforderD. Geshieht
dies nicht, wird der BiiJge nach lrisf
ablaufvon seiner Haftug ftei.

An&ö Bußmann

Inanspruchnahm€ des
Bürgen nach S 64Ea
Abs. 2 BGB.

Na.hdem e. ein
zusprechendes Urteil
gegen de. Auftragge-
ber erring€n konnte,
bat er den Bürgen
noclmals un Auszah-
luDg. Dieser w€hrte
mit Hinweis auf die
zwischenzeitlich abge-
laufene lrist ab. Das
OLG Koblenz gab dem

Bürgen Recht. Die Anzeige sei zur
Unterbrechung der lrht nicht au$
reichend sewesen. 5 777 BGB, der
zur UnterbrechuDg derartiger lris
ten €ire Mitteilung an den Bürg€n
ausr€icher lasse, sei nicht dwend
bar. Vorausetzug der Unterbre-
chung sei nämlich, dass der
Anspruch gegeD den Biügen zum

Andra Bußma.r.

filwsicfiilU um ll0n$t0llßH0r'$clniffi lnü$$ ksh ]rl|angelsein
Iür zahk€i€he Bautotre gibt es

Herste errichdini€n mit Vorgaben,
wie sie wrarb€it€t werden soleD.
Rügt der BaüIen g€genüber seinem
Auftragnehmer das Voriiegen von
Müngeln, wird häufig auch darauf
hingsi€m, ds die* vorsdriften
nicht eingehalten word€n seien.

Iraglich ist, ob alein ein Verstoß
gegen die bedefenden Richdinien

uDd Verarbeitungsan-
rciMgen schon einen
Mangel darstellt, der
den ÄlnE8nelner zü
Magelbeseirigung, das
herßt zur VerdbeitDg
d€s Baustoffes entspre-
chend den Hosteller-
nchdinien, Erpnichtet.

Dies hat das Ob€r-
land€sgericht Köln

gegen Hersteleüichdi
nio nür darm ein Man
gel lieel, d€r den Werk
dtemehmer zü Nach-
be$erung verpflichtet,
wenn sich duch diesen
Verstoß dd Risiko eine!
zukünftigen Schadens
eintlitts erhöhL Da ein
solchs Risiko in den
entxchiedenen lall nicht

Lisst sich ohne weiters auf der Gd-
ten ud Isdschaftsbau üb€ltragei!
beispielsweise auf di€ Plattierüg
einer T€nass€ oder eines weg6.

Fazl
Alein der Verstoß g€gs Richdi-

nien ds Herstellers alr Vemrbeitung
eines Baustoffes mßs noch richt zu
einem Mangel ftih.en. Äuch eine
ddqe Ärt der VeraJbeitung klm
sach- und fachgerecht s€in. Nui
dün, wem sich der V€rstoß gegen
die HerstelleNoßch'iftd negativ auf

(Urteil vom 20.07.200s IO.u! FccH.r bestmd,las kein MaJ)- dd Werk auswnk - und s€i es
- 1l U 96/04) kinzlich gel vor, so dds der Par dadurch, dass sich das Risiko eine
rrmeint. Bei der Verlegus eins Par- kettverleger auch keine Nachbess€- zukünftigo Schadens erhöht -, liegt
kettfirßbodens hatte d€r W€rkrnter- rung&rchn rcnn sste. Di€ser IaI einwerkndgellor. X-lnl5F?tftler
nehm€r dieverlegeadeitung d€s Her-
stelershinsichdichdesstirrn€.satzes cailgos-Trpp
nicht eingehalt€n, {eshaib der Bau- Clud*itzlich empfiehlt es sich, eiDen Baustofr enbprechend den
hed die New€rlegüg des sMten Herstellerrichdinio ^ verarb€it€n. Deshalb soltetr Sie sich steb (arh€it

Bodens forderte. Meh.ere sachver- über diesvorschriften verschatren ud sie beispielsw€ise beim Hersteler
st2indige bestätigte! aber da$ die anford€m.Ialls aus IhEr fachlichen B€urteilung Zreifel u d€r Korrekt-
Verl%us troe der V€rstoßes g€gen heit dieser RichdiDien besteh€n, soüten Sie diese mit llr€m Auftraggeb€r
die Herstelenorschritun rnangelftei besprechen und gemeinsam €ine v€rbindliclE Entscheidmg üb€r die Art
erfolgt sei. d€r Venrbeihrg treff€n. B€achten Sie dabei, dass Si€ fftr Ihr€ Empfeh-

Das OLG Köln venrat deshalb die lNgd haften können.
Äuffdsus, &3s al€in im Verstoß
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